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Hausordnuttg
für den lugendnuln Dünnhof

Der Ztttilt ntm Jugendraum ist nur Jugendlichen zwischen 12 - 18 Jahren erlaubt.

Der Jugendraum, die Einrichtungen und die Umgebung sind mit größter Sorgfalt zu

behandeln und sauber zu halten.

Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlZissig entstehen, müssen vom Verursacher wieder
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gutgemacht - ersetzt - werden. Eltern haften für Ihre Kinder.

Der Jugendraum ist um 23.00 Uhr zu schließen. Ausnahmen müssen vom 1.

Kommandanten der FW Dürrnhof oder seinem Stellvertreter genehmigt werden.

Die Jugendlichen sind für die Sauberkeit des Raumes selbst verantwortlich. Der Raum

wird so verlassen, wie er vorgefunden wird.

Alkoholgenuss ist generell verboten. Jugendlichen ab 16 Jahen ist allenfalls mäßiger

Genuss von Bier erlaubt.

Das Rauchen ist im Jugendraum strengstens verboten. Vor dem Eingang steht im Freien

ein Aschenbecher zur Verfügung.

Auf die Nachbarn und die Anwohner ist Rücksicht zu nehmen. Störender Lärm, z. B. sehr

laute Musik, oder durch unnötiges Herumfalren mit Mofas ect. ist zu vermeiden.

VL)lstölje ge-ur'n dic Hausordnung oclot' Missachftrn-l von Anordnun,qL'n del VL-r'an Lwortlichcrn
l-ührcn zum zc.it\vt'iligc.n ocler daucrnden Entzug tles llt nuizun_t s|cchts.

t Die Verantworflichen sind berechtigt, das Hausrechr auszuüben und zu bestimmen, wem
der ZutliII nJm räumlichen Bereich des Jugendraums gestattet oder auch versagt wird.

r Ein hinreichender Verdacht genügt für ein Hausvertrot.
a Das Hausverbot wird gegenüber Störcrrn odcr une fwiinsL-htL'n Pc'rso jte n ausgesprochen.
o l)ic MissachtLln-q L'illcs ausgesplochencn Hlusvelbots schalll cincn S tt'a1ierütstatbcstand

utld zicht slaats lwaltschal'lliche I}n.rittlunscn uncl ein Cic'r'ic:h tsvcliähren nacl.r sich.
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Stadt Bad Neusradr a. d. Saale, 22.01.2004

Büttner
Verwaltungswirt


